
Erklärungen zu Lykurgs Rede gegen Leokrates,
für den Schulgebrauch bestimmt.

I. Teil. cap. 1—17.

Oap. 1.
Der fromme und sittenstrenge Redner beginnt mit einem Gebet zu den stadtscliützenden

Göttern, ihn zu einem würdigen Ankläger, die Richter aber unerbittlich zu machen — es sei

denn, dass der Angeklagte etwa unschuldig wäre: für diesen Fall sohen die Götter ihn retten.

Lykurg ist von der Schuld des Leokrates natürlich fest überzeugt; dass ihm der Ge¬

danke an die Möglichkeit der Unschuld des Angeklagten überhaupt nahe tritt, ist ein schönes

Zeugnis seiner Leidenschaftslosigkeit und Objectivität. Bescheiden ordnet er seine menschliche
Weisheit dem höheren Urteil der Götter unter.

Wer offenen Auges liest, dem kann es nicht verborgen bleiben, dass der Redner den

einfachen Gedanken des Capitels in möglichst erschöpfender Weise zum Ausdruck bringt, ihn

hin und her wendet und in mannigfachen und immer neuen Worten auf den Hörer eindringen

lässt. Nicht minder deutheh ist es, dass die Worte absichtlich und künstlich angeordnet,

gruppiert und systematisch gegenübergestellt sind: duv.aiav /ml evaeßrj /ml v/veq vuiov /ml
v/tSQ rcov ')• £ c<jv , ferner %fj dldryvd vml tolg alloig 'Jeol.g /.. %. L, sodann avrüv vml zovg
vewg /.cd 7/« törj •/„. %. /L, weiterhin s/.is /.isv — v/.idg de u. s. f.

Mit rednerischer Betonung vorgetragen, von den entsprechenden Gesten begleitet, von

Pausen wirkungsvoll unterbrochen, wird eine solche Rede einen gewissen Rhythmus erhalten,

welcher das feine Ohr des Atheners erfreute; zugleich aber wird der Gedanke klarer, über¬

sichtlicher, wenn sein Kleid, die Periode, deutheh in ihren einzelnen Teilen vor uns steht.

§ 2. tue luv uSiov — /MTTjyoQOv /toiTjaccL ist abhängig von t'i'/ouca — -9-eoig, eben

so weiterhin die Infinitive iuug aicatLULvryvovg Öl/mol dg yevtoÜaL und avxov (Jiod-'qvca.Oap. 2.

Wenn bei uns durch ein Verbrechen das allgemeine Wohl gefährdet ist, so tritt zur

Wahrung des staatlichen Interesses als öffentlicher Ankläger ein Beamter des Staates, der

Staatsanwalt, auf. Dem Altertum ist diese Einrichtung fremd. Der Staat überliess die öffent¬

liche Anklage Privatleuten. Es war natürlich, dass einer, der des öftere mit solchen Anklagen

hervortrat, in den Geruch eines Händelsuchers ((pLkoTcodyuco>>) kam: liegt es ja allgemein in

der menschlichen Natur, Denuncianten mit einer gewissen Scheu anzusehen; in Athen aber

hatte das gehässige Treiben gewerbmässiger Angeber, der sogenannten Sykophanten, die öffent-
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liehe Anklage in besonderen Misskredit gebracht. Lykurg zwar hat, seinem edlen Charakter

entsprechend, nur reine Beweggründe für sein Auftreten; aber er fühlt doch das Bedürfnis,

dies den Richtern besonders zu versichern. Er thut dies, indem er einerseits jeden Verdacht

einer persönlichen Feindschaft gegen Leokrates zurückweist und andererseits darauf hinweist,

wie heilsam und notwendig für die öffentliche Wohlfahrt die Thätigkeit des Anklägers sei.

Neben dem Gesetzgeber und dem Richter sei derselbe eine Hauptstütze eines gesicherten

Staatswesens.

§ 3. xovg xtaqavofiovvxag ist Object zu yqlvovxag. — avxo d. i. xb eivcci xovg xoivov-
zag. ■— tov ISLa yxrövvEvovxa : gefahrlich war die Anklage dadurch, dass, wenn nicht wenigstens

der fünfte Teil der Richter auf »schuldig« erkannte, dem Ankläger eine Geldbusse auferlegt

wurde. § 4. necpvy ,e ,ist naturgemäss dazu da'. § 5. zolg ysy^ccfifitvoig, nämlich ev xfj ygacpfj

in der Klageschrift, also ,die Anklagepunkte'. xtgoelofisvog nicht etwa ,vorziehen', sondern ,sich

vornehmen'. ifißdlXw intrans. siehe Lexikon! noXixov yeeg soxl x. x. L construiere folgender-

massen: tioX'lxov ölkcclov eavl /.ei] — y.u 'jiO cävat, ctXXci volli'Qelv. Von vof.iiC.ELv ist abhängig

1) xovg ytaqarofiovvxag Idlovg e/S-qov g sivcu, 2) xa xoiva xwv dbr/.rjiidxcov sysiv y.oivuq xäg

7t(>ocpaOELg. Letzterer Accusativ ist Object zu e/elv. xtgocpaoELg ,Gründe'.

Cap. 3.

Dass nun der vorhegende Fall ein solcher sei, der das ruhige Weiterbestehen der

Staatsgemeinschaft gefährde, der also im Interesse aller eine Ahndung erheische, das erweist

der Redner im dritten Capitel. Leokrates hatte, das erfahren wir hier zuerst, in der Zeit der

Gefahr das Vaterland feige verlassen und sich der Verpflichtung es zu verteidigen entzogen.

Wohin würde es führen, wenn eine solche Handlungsweise Nachahmung fände! Es muss für

jedermann und für alle Zeit.en deutlich gezeigt werden, dass der Staat sich ein solches

Betragen nicht gefallen lässt. Die Bestrafung des Leokrates wird abschreckend und somit für

die Jugend sittlich erziehend wirken. Das legt der Redner den Richtern warm ans Herz;

es ist das ein Kunstgriff, der auf guter Menschenkenntnis beruht: wenn man jemand seine

Würde und Wichtigkeit recht plausibel macht, so kann man versichert sein, dass er es sich

angelegen sein lässt, durch verdoppelten Eifer das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.

Wolil aus demselben Grunde führt Lykurg den Heliasten auch zu Gemüte, dass sie in diesem

Falle nicht blos Richter, sondern auch Gesetzgeber seien. Ein Verbrechen nämlich, wie es

der Angeklagte auf sich geladen hatte, war nicht in den attischen Gesetzen vorgesehen. —

Wir werden später noch sehen, wie gerade aus diesem Punkte der Ankläger Capital schlägt.

§ 7. tprjqtov cpeQEiv gerichtlicher Kunstausdruck; s. Lexikon; eben so yQctcprj Tcaqavo-
fiiov. — yocofievovg, subi. ,man' oder hier xovg öu/xandg. § 9. offa ds firj ocpodqa x. 1. ,wenn aber

ein Gesetz gewisse Verbrechen nicht gehörig (scharf) bestimmt hat, sondern sie mit einem (nicht

genügend umfassenden, nicht deckenden) Wort benennt, und wenn dann jemand ein Verbrechen

begeht, das grösser ist, als was jenes (vom Gesetze gewählte) Wort besagt, wenn einer also

für alles, was in seinem Verbrechen liegt, gleichmässig haftbar ist: so —'. § 10. y^axE^rypiOfiEvoL —

lav y.uxa ijjrypl<rqo Oe , also part. fut. exaet. — cpsvyovGL und eulSvliovoi, gemeint sind ol veol.

Cap. 4.

Nachdem er so den Richtern das Gewissen geschärft hat und sie ermahnt fajöiv jceoI

TcXstovog TtoLrpJciadciL xov öiyaiov, verspricht Lykurg ihnen seinerseits mit strenger Sachlichkeit

vorangehen zu wollen. Er knüpft hieran eine Bemerkung über einen Missbrauch der gericht-
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liehen Reclnerbülme. Es war behebt, namentlich wenn die Anldage auf schwachen Füssen

stand, allerhand Histörchen aus dem Leben des Angeklagten aufzutischen, welche geeignet

sein konnten auf den Charakter desselben überhaupt ein schlechtes Licht zu werfen, welche

aber mit der Sache selbst nichts zu thun hatten. Daher einerseits der Ausdruck Y.aciffOQoüo l
xai diccßdllovGL x. t. 1. und vorher der andere t§cu vov Ti^aygaxog (extra causam) Xsysiv.

Ferner aber nahmen gerichtliche Ankläger auch wohl die Gelegenheit wahr, um den Zuhörern

politische Ratschläge zu erteilen. Für beide Missstände misst Lykurg den Richtern selbst

die Schuld bei. Durch ihre Schwäche haben sie den Unfug gross gezogen. Es ist aber Zeit

denselben abzustellen. Alle Beteiligten werden dadurch gewinnen: das Vergehen des Ange¬

klagten wird gerechter beurteilt werden, der Ankläger wird den Verdacht vermeiden, gehäs¬

siger Sykophant zu sein, und der Richter wird an Achtung bei sich selbst und beim Publi¬

cum gewinnen.

§ 11. elgiovvojv Kunstausdr., s. Lex. — § 12. diiovv Object dazu ist vi-tag, als Sub-

ject zu denken t ovg xar rjyÖQOvg, gleich darauf durch avzovg aufgenommen, y.ai tavza ,und

zwar'. bj-io/.oyf~io!)aL ist inf. pass., die Construction ist persönlich, Subject rö iv L/oe/'ry jtäyig
(JvviÖQiov. — a/Äo/xüdca coargui; Lykurg liebt diese bekannten, von Jagd und Krieg entnom¬

menen, Metaphern; einige Zeilen weiter dior/xiv. — § 13. beizalirxiv ohne Object, s. Lex.

Oap. 5.

Zu den in Capitel 3 hervorgehobenen noch ein neuer Gesichtspunkt für die Beur¬

teilung der Bedeutung des vorliegenden Falles! Nicht blos Athen, sondern ganz Griechenland

richtet erwartungsvoll die Blicke auf die Richter dieses Prozesses: denn Leokrates ist gerade

durch seine Flucht in ganz Griechenland bekannt geworden. So steht Athens Ehre vor der

übrigen Hellenenwelt auf dem Spiele.

§ 14. n; eq I rovzov die attischen Redner bezeichnen den Angeklagten allermeist mit

dem Pronomen ovzog. — ev vgiv avzoig wie unser deutsches ,unter uns'. Verbinde t }v ercoiij-
octTo iTQog zi]v tco'L iv yuxl zoig bcidrjuovo iv sy.ei. — '/.«V vgiov ,zu eurem Schaden'.

Soweit die Einleitung der Rede! (rtQooigiov, exordium). Mit

Oap. 6

beginnt die Darlegung des Thatbestandes (dirfyrjGis, narratio). Nach der Niederlage des ver¬

einigten Griechenheeres bei Chäronea (2. August anno ?) herrschte in Athen eine begreifliche

Aufregung. Man glaubte, Philipp von Macedonien werde womöglich sofort gegen Athen vor¬

rücken. Daher beschloss das Volle die Landbevölkerung innerhalb der Mauern, welche ja

einen weiten Raum einfassten, aufzunehmen. Den Feldherrn wurde unbedingte Verfügung

über alle, die Waffen tragen konnten, eingeräumt. Da entzog sich Leokrates in schnöder

Selbstsucht der Pflicht der Vaterlands Verteidigung, stahl sich heimlich aus der Stadt und fuhr

mit allem beweglichen Gut in Begleitung seiner Buhle auf und davon nach Rhodos. Dort

machte er einen übertriebenen Bericht von der Lage Athens, dessen Unwahrheit nur darin

einige Entschuldigung findet, dass Leokrates wohl wirklich, wie alle Athener, die Ueberzeugung

hatte, Philipp werde sofort vor der Stadt erscheinen. Die Stadt, so meldete er, sei genommen,

der Piräus blockiert, alles sei verloren, er allein gerettet. Das machten sich die Rhodier zu

Nutze; sie griffen eine Anzahl nach Athen segelnder Schiffe auf und veranlassten sie ihre

Ladungen in Rhodos zu löschen, so dass in Athen die Zufuhr ausblieb, auf welche es ange¬
wiesen war.



Das alles will Lykurg durch Zeugenaussagen belegen, er unterbricht daher die dirfyvaig

in cap. 7, da er eine Bemerkung über die Zeugen beabsichtigt.

§ 16. exjjrjtpleaxo o drjgog x. x. 1. Die Construction enthält eine Härte durch Subjects-

wechsel: zu dem ersten Infinitiv v.aiavouiCztv ist o drjgog selbst Subject, zum zweiten, xdxzew,

dagegen xovg aroaxry/ovg. — v.a'S o x t ,so wie'; genau v.ara xovxo, o xi ,nach der Art, welche,

— also hier ,nacli ihrem Ermessen'.

§ 17. To x«V avxov /.ifQog, eine bei Lykurg sehr häufig wiederkehrende Wendung,

deren Bedeutung hier ein für allemal gemerkt werden mag; sie entspricht der lateinischen

quantum in eo est. — ex xwv y.ivövvcov aus dem gegenwärtigen Rechtshandel. § 18. x o tuiv

claxv xrjg Ttöleiog — xov de üeiQaiea: aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass unter

rj Tcuhg das gesamte Weichbild Athens verstanden ist, alles was die Mauern umschliessen,

also die Hafenstadt mit eingerechnet, daxv ist die obere Stadt, Athen im engeren Sinne, öicc

xovxov des Nachdrucks wegen ans Ende gestellt; wir etwa: ,und das alles durch seine Schuld'.

Uber ovxog s. z. cap. 5. — § 19. avayvibüExau ,er wird vorlesen', nämlich der yqau gaxevg.

Genannt wird dieser selten, wie z. B. cap. 11, § 36. Vielfach wendet sich der Redner an

ihn mit der Aufforderung zu lesen, avayiyvwa/.e, Leye, laße xo iprjcpioga u. dgl. -—■ xrjv

nerxrf/Maxrjv seil, uoiqav, wie unser ,den Zehnten'. Gemeint ist der 2 % betragende Eingangszoll.
Cap. 7

handelt von der Zeugenbeeinflussung. Auch die athenischen Zeugen waren für Versprechun¬

gen vornehmer Herren (ycloixeg) oder klingende Gründe nicht unzugänglich. Sie erschienen

dann einfach nicht oder sie konnten sich nicht mehr besinnen. Der Staat hatte aber das

Recht, sie zum Erscheinen zu zwingen; auch dem Gedächtnis liess sich aufhelfen; das Gericht

verlangte dann von den Zeugen einen Eid darauf, dass sie nichts von der Sache wüssten.

Die Scheu vor einem Meineide brachte wohl manchem die Erinnerung wieder. Lykurg er¬
mahnt die Richter von diesen Rechten Gebrauch zu machen.

§ 20. avaßah'Eiv stehender Ausdruck für das Auftreten der Zeugen; die Präposition

avd. erklärt sich daraus, dass die Zeugen auf die Rednerbühne hinaufsteigen müssten. ob ydo

ayvoeixe, das nachfolgende a'Ü.d verlangt auch im Deutschen eine Litotes: ,es sind euch nicht

unbekannt', vuüv yuxi xrjg nblecßg gen. comparat. — Leucuv xryv xaS.iv militärischer Kunst¬

ausdruck. rj Xaßövxeg x. x. I. ,oder sonst, die Hand auf die Heiligtümer gelegt, sich los¬
schwören'.

Cap. 8.

Die Erzählung des Sachverhalts wird fortgesetzt. Als die Rhodier erfuhren, dass

Leokrates sie belogen hatte, wurde diesem der Boden unter den Füssen zu heiss. Er begab

sich schleunigst nach Megara. Dort hat er seitdem als Metöke gewohnt und sich für einen

dauernden Aufenthalt häuslich eingerichtet. Er liess seinen Schwager Amyntas von Athen zu

sich kommen, verkaufte demselben sein Haus und seine Sklaven und beauftragte ihn seine

athenischen Gläubiger zu befriedigen. Auch seine Familiengötter (9-eoI navqißoi) Hess er sich

schicken, damit er auch in seinem neuen Heim unter ihrer Obhut stände und ihres Segens

genösse. (Sie hicssen auch deol v.xryjioi, besitzgebende Götter.) Auf diese Weise neu einge¬

richtet, eröffnete er ein Getreidegeschäft: in Epirus kaufte er auf und führte das Korn über

Leukas nach Korinth ein.
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Alle diese Maissregeln und Unternehmungen sind ganz einfache Consequenzen seines

ersten Vergehens, der widerrechtlichen Entfernung aus Athen. Leokrates wusste, dass er sich

in der Heimat unmöglich gemacht hatte, und es blieb ihm nichts übrig, als in der Fremde

sein Heil zu versuchen. Was macht aber der Ankläger aus diesen Handlungen! In der An-

siedlung in Megara und dem Verzicht auf die Heimkehr sieht er die Angst des bösen Ge¬

wissens. Leokrates verurteilt sich selbst zur lebenslänglichen Verbannung. In der unmittel¬

baren Nachbarschaft Attikas als Metöke unter politischer Vormundschaft zu leben ist in des

.Redners Augen eine Schande. Die Penaten wegzuholen ist ein Act der Impietät gegen die

Vorfahren, die sie in Athen aufgestellt haben, und gegen die Vaterstadt. Getreide anders¬

wohin als nach Attika einzuführen ist dem Athener durch ein Gesetz verboten. (Natürlich

nur für den Athener, welcher noch Heimatsrecht geniesst und unter attischen Gesetzen steht.)

In der That! so viel Sophistik auch in dieser Auslegung der Handlungen des Angeklagten

liegt, für die athenischen Richter konnte diese Auslegung viel Bestechendes haben. Lykurg

ist in der That ein gefährlicher Ankläger, so dass wir die Urteile der Alten über ihn, wie
7zr/.Q(hciT0g rp> ev zotg Xoyoig xcmj'j'oqog (Diodor) oder ov ulXavi., dXXa, davdvo) yqiojv zov
■/AXagov /.axtt ziov ytovrjotov ßvveyqacpe (Leben der 10 att. Redn.) als ganz berechtigt aner¬
kennen.

§ 21. yoovog eyevevo ,Zeit verstrichen war'; in derselben Bedeutimg auch yoovog

Itt.l — dia — syyLyvszai. — ev yeiroviov ,im Nachbarlande', elliptische Wendung wie iv bJoiazeidov

im Hause des A. — § 22. j=W ezecova aus dem attischen Demos Xypete. § 23. avv9rf/.r}

schriftlicher Vertrag, Schuldverschreibung. biuevog übers, durch ,hinterlegen, deponieren', glav
pväv da nach attischem Gebrauch dies als ein Zins für einen Monat aufzufassen ist, so ergäbe

sicli ein enorm hoher Zinsfuss (der Schüler berechne die Procente für das Jahr!), wie er wohl

unter Wucherern vorkam, aber unter Verwandten kaum glaublich ist. Vielleicht ist deshalb

die vorgeschlagene Lesart vgifiraiov richtiger. Xoyov ,leeres Gerede'. fcaouyouryv stehender

Ausdruck für die Zeugenstellung.

§ 24. XoXaoyevg aus dem Demos Cholargos. Xaße de goi Kai zrjv ergänze l.iaozvoiav

aus dem vorigen §. — § 25. zcov xzazookov ieotov ist gen. epexeget. — § 26. to avzov

hat dieselbe Bedeutung wie to v.a!)' avzov utqog s. cap. 6, § 17. — e^aytoyigov— bcobryie

,hat ausgeführt, zum Ausfuhrartikel gemacht', ein ähnlicher Ausdruck wie das bekannte avd-
(Jtmov Ttoieiv. Die hier erwähnte RXeorcdroa ist eine Tochter König Philipps und der Olym-

pias. Sie war vermählt mit Alexander von Epirus, der 326 starb. Zur Zeit, wo Leokrates

die Handelsverbindimg mit ihr anknüpfte, lebte ihr Gatte also noch; dennoch ist sie statt

seiner genannt, weil er im Bunde mit Tarent in Unteritalien Krieg führte und sie inzwischen

Regentin war. § 27. iog ist Präposition.

Mit Oap. 9 beginnt die Beweisführung des Falles (cirgumentatio, xrloztg oder

anoöei^ig.) Man beachte hier den Unterschied einer antiken und modernen Gerichtsverhand¬

lung. Bei uns sind Anklage und Beweisführung, welch letztere in Zeugenvernehmung, Vor¬

lesung von Acten u. dgl. besteht, zwei streng geschiedene Dinge. Nicht so bei den Alten.

Für Beweismittel hat der Ankläger zu sorgen; er bringt Actenstücke und Zeugen mit vor

Gericht und lässt an geeigneten Stellen seiner Rede erstere verlesen, letztere aussagen, und

fahrt dann in seiner Rede fort. So auch hier. Der thatsächliche Beweis, dass Leokrates die

von Lykurg behaupteten Handlungen begangen hat, ist geliefert. Es bleibt übrig zu zeigen,



inwiefern dieselben den Namen Verbrechen verdienen und Sühne durch'Bestrafimg erheischen.

Das Verbrechen niuss einen bestimmten Namen erhalten, und es muss gezeigt werden, dass

durch dasselbe gegen einen bestimmten Gesetzesparagraphen Verstössen ist. Und dem Angeklagten

ist die böse Absicht bei seinen Handlungen (der dolus, wie unsere Juristen sagen) nachzuweisen.

Diese beiden Punkte haben aber im vorliegenden Falle ihre grossen Schwierigkeiten.

Es ist nämlich durchaus unwahrscheinlich, dass Leokrates sich auf die Flucht begeben

habe nach dem Beschlüsse der Volksversammlung, der die Feldherren bevollmächtigte jeden

Bürger zum Kriegsdienst heranzuziehen (cap. 6). Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, so

würde Lykurg gewiss ausgiebigen Gebrauch davon gemacht haben. Er thut das aber nirgends.

Es ist also anzunehmen, dass Leokrates unmittelbar nachdem die Botschaft von der Nieder¬

lage kam, ovdevog (foovrloag seine Sachen gepackt hat, ja dass er sich entfernt hat, ohne von

dem Beschluss noch Kunde erhalten zu haben. Die Worte des cap. 6 (§ 16 u. 17) sprechen

nicht gegen diese Auffassung. Somit ist der Ankläger in Verlegenheit, wie er das Vergehen

des Leokrates und damit seine Anklage benennen soll, sowie auch, welchen Gesetzesparagraphen

er anziehen soll. Er lässt sich dadurch aber keineswegs irre machen: denn von der moralischen

Verwerflichkeit der That des Leokrates ist er im innersten Herzen überzeugt. Je mehr ihm

der juristische Anhalt fehlt, umsomehr beutet er das Moment des Unsittlichen in der Handlung

aus. Er sucht nachzuweisen, dass in derselben eigentlich alle möglichen Verbrechen liegen,

Verletzung des Bürgereides, Pietätslosigkeit gegen das Vaterland und die Götter, Feigheit,

Verrat und was sonst noch (s. auch cap. 8). Er beleuchtet das Verfahren des Angeklagten

von allen Seiten, vergleicht es mit andern Verbrechen, die, allgemein bekannt und streng be¬

straft, doch noch nicht so arg waren als das vorliegende, stellt demselben Beispiele von Bürger¬

tugend imd Opferwilligkeit gegenüber. Und wenn man bedenkt, dass es Leute aus dem Volke

waren, die da als .Richter sassen, zu denen er sprach, so wird man zugeben müssen, dass der

Redner mit dieser Bearbeitung der Richter und der Herausforderung ihrer sittlichen Entrüstung

auf dem besten Wege war, sein Ziel — die Verurteilung des Angeklagten — zu erreichen.

Aus demselben Grunde, weil eben ein solches Vergehen wie das des Leokrates im

Gesetze nicht vorgesehen war, scheint auch Lykurg die Form der elgayyeXta für seine Klage

gewählt zu haben. Es ist dies nämlich eine Anmeldung der Klage beim Rate, welcher über ihre

Annahme oder Abweisung zu entscheiden hatte. Durch diese Form sondierte also der A nkl äger

die öffentliche Stimmung über den Fall und versicherte sich gewissermassen seiner Sache
durch ein Vorurteil.

Im vorliegenden, neunten, Capitel berichtet nun Lykurg, dass er, um die Wahrheit

an den Tag zu bringen, die Sklaven des Leokrates vorgeladen habe. Dieser aber habe ihre

Stellung verweigert und sich dadurch selbst am meisten verdächtig gemacht. Bei dieser Ge¬

legenheit nennt Redner das Verbrechen Landesverrat, als welchen er es am liebsten anerkannt

gesehen hätte (ycoodocrjg zrjg /taxqldog).

§ 29. ajua ovy . iäiyevo vuxt "/mibiiuotcoel avzov ,dadurch dass er nicht angenommen

hat, hat er gegen sich selbst bezeugt . . / Das aua —- /jxl entspricht dem lateinischen cum

c. ind., welches die Grammatiken explicativum, coincidens, involvens nennen. Aus dem

nächsten Satz ist ersichtlich, dass der Grieche in dieser Bedeutung auch das Participium ver¬

wendet: cpvycüv ibjioXöyrf/ev. — t « cigryyyc'Luivu zu übersetzen wie ysyoau^tvu in § 5; jedoch

s. Lex., auch unter elgayyeXia. § 30. offen iycb /.. i. X. dem Sinne nach gleich äaxs. — rotg



iöloig y.Lvövvoig] um diese Worte zu verstehen, ist es nötig zu wissen, dass der Ankläger,

wenn er Sklaven laden liess, für etwaige Beschädigung derselben durch die Folter aufkommen

musste. — däxxov — potins.

Cap. 10.

Der Angeklagte wird einen Notschrei erheben, er als Laie in juristischen Dingen
(löuöxrjg) werde ein Opfer der rednerischen Überlegenheit und Geriebenheit (xrjg xov örjxoQog
yai owMpctvTov ÖEtvö crycog) werden. Es war nämlich beliebt bei den Parteien, sich als unbe¬

kannt mit den Gerichten hinzustellen, um den Schein zu erwecken, sie seien ganz harmlose

Bürger, anderseits um die Richter zum Mitleid zu stimmen. So nimmt es auch Lysias als

einen Ruhm für sich und seine Familie in Anspruch, dass diese in 30 Jahren keinen Rechts¬

handel gehabt habe. (Lys. XII, § 4.)

Es bezeugt nun eine grosse Gewandtheit des Anklägers, dass er diesen Ruf seines

Gegners nach Mitleid gerade hier an dieser Stelle zu entkräften unternimmt, wo der Beklagte

soeben sich selbst arg verdächtigt hat. Wenn meine Anklage unehrlich wäre und nur durch

gerichtliche Kniffe durchdringen wollte, so würde ich nicht das Zeugnis der eigenen Sklaven

des Angeklagten fordern. Sklaven sind die ungeeignetsten Leute, sich durch Redekünste be¬

tören zu lassen: die Folter presst aus ihnen die unverfälschte Wahrheit heraus.

Dieselbe Weigerung des Leokrates, seine Sklaven zu stellen, benutzt der Redner so¬

dann zu folgendem Dilemma: es giebt nur zwei Möglichkeiten; entweder ist Leokrates schuldig

oder er ist unschuldig. Weiss er sich schuldig, so lasse er sich verurteilen. Weiss er sich

unschuldig, so stelle er seine Sklaven. Es bleibt dem Hörer überlassen, weiter zu folgern:

da er aber die Sklaven nicht stellt, so macht er sich dadurch der Schuld dringend verdächtig.

Sein Schuldbewusstsein zwingt ihn auf das beste Beweismittel zu verzichten; ein unschuldig

Angeklagter würde alles daran setzen, seine Unschuld zu beweisen.

Der Schüler lege sich einmal die Frage vor: was wird dem Ankläger für seinen Zweck

lieber gewesen sein, die Stellung oder Verweigerung der Sklaven? Durch ihr Zeugnis wäre

nur das schon Bewiesene neu bestätigt, dass Leokrates in der angegebenen Weise gehandelt;

aus ihrer Verweigerung aber folgert Lykurg, dass dem Leokrates bei der Erinnerung an seine

That das Gewissen schlage; das kann aber nur stattfinden bei einem, der mit bewusster

Absicht etwas Böses gethan hat. Es zeigt sich also, dass der Ankläger den zweiten Teil

seiner Beweisführung besser erledigt als er es beim ersten vermochte (s. z. cap. 9 Anf.).

§ 31. aig iöiojTtjg (ov , auffallend ist das Particip nach einem Verbum dicendi: ,er

wird schreien als einer, der ein Laie sei' u. s. w. a/ua zovxo (seil, zö ov/Mcpctweiv) 7Cpoai-
ntloOai yai 'CrpeTv xcc ycoo/a y. x. I. ,indem (wenn) sie sich dies vornehmen, die Punkte auf¬

zusuchen' u. s. w. iv o'ig — rtonjaorxctL, das fut. im Relativsatz entspricht dem lateinischen

Conjunctiv, meist finaler Natur, evoyoug xalg doulg : gegen gewisse Verbrecher wurden Ver¬

wünschungen öffentlich verkündigt. § 32. xirag dövvaxov rp> — 7caoayayelv ; Antwort: zoiig
oly.exag /.cd zag dEoa/catvag. Diese Antwort ist aus dem folgenden Satze zu ersehen. Kräftig

ausgesprochen ist sie im § 33 mit den Worten xovg öl /xiozag. ■— evxavd-a ilrflutJev lmiic
viam ingressus est. ovöiv exeoov r\ rpoßovgsvog ein elliptischer Ausdruck, mit allo statt exeqov

häufig vorkommend; genau sollte es heissen ovöiv exeoov cpoßovgEvog 1) (xovxo) cpoßovgevog.

§ 34. xöv y.Lvövvevovca den Angeklagten, vgl. cap. 6, § 17. —■ § 35. xöv zrjv igovo/av xrjg ct/tolo-
yiag — avxov /cEQiijqrgitvov ,der sich selbst die Möglichkeit der Verteidigung genommen hat'.
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Cap. 11.

Der Inhalt dieses Capitels ist in dem Satze an der Spitze desselben kurz angegeben:

iv olg yjaoolg mi rjXixoig xivdvvoig zr\v noXiv ovaav ylevr/ort zgg ytQodeöcoyev, avaiivrjiica viiäg

ßovXojiai.

Man kann auf den ersten Anblick dieser Überschrift verwundert sein, was eine

Schilderung der Zeitumstände mit der Beweisführung des Klägers zn thun hat. Doch brauchen

wir blos im Auge zu behalten, um was es dem Redner bei seiner Beweisführung zu thun war.

Dass die That eine bewusste verbrecherische war, hat das Gebahren des Angeklagten selbst

gezeigt; wie schlecht, in welchem Umfange sie verbrecherisch war, das darzulegen ist die

nächste Aufgabe. Lykurg geht daher jetzt darauf aus, die Dichter von der Grösse des Ver¬

brechens zu überzeugen dadurch, dass er dasselbe durch eine Schilderung der drangvollen

Zeit, in der es geschah, sowie durch Vergleich mit der Denk- und Handlungsweise anderer

in ein besonders grelles Licht rückt, durch Gegensätze von aussen charakterisiert, es wie ein

Maler durch geschickte Behandlung des Hintergrundes besonders scharf hervortreten lässt.

Diesem Zwecke also dient das in diesem Capitel gegebene drastische und in dicken

Farben aufgetragene Gemälde.

Die ganze Stadt war in der äussersten Aufregung, als die Nachricht von dem Siege

Philipps bei Chäronea anlangte. Gross war die Gefahr. Aber sie entmutigte die Bürger

nicht; vielmehr entzündete sie eine hohe Opferwilligkeit, um das Äusserste abzuwenden. Men¬

schen und Götter, Lebende und Tote gaben, was sie hatten, zur Befestigung und Verteidi¬

gung der Stadt, kein Alter schloss sich aus von der ßettungsarbeit — nur Leokrates brachte
in schnöder Selbstsucht sein Leben und seinen Besitz in Sicherheit.

In hohem Pathos, in kräftigen und schwungvollen Perioden fliesst die Rede dahin,

die Dichter mächtig ergreifend — um so schneidender wirkt hinterdrein der Gegensatz: in

solchen Schrecken, in solchen Gefahren, in solcher Schmach hat Leokrates die Stadt im Stich

gelassen: ihr Richter, ist er nicht des Todes schuldig? -— Der Schüler bemühe sich das

Capitel, nachdem ihm die Gedanken klar geworden, mit dem rechten Verständnis und der

angemessenen Betonung laut zu lesen, und er wird für die Wucht und Kraft der Rede nicht

unempfindlich bleiben. Ein feinfühliger Beurteiler des Altertums, Dionysius von Halicarnassus,

hat den Lykurg mit Recht als musterhaft an gewaltigen Stellen bezeichnet.

§ 37. zrjv ßovXgv zovg nevvay.oaiovg wir: den Rat der 500. — yorgiaziovoctv amt¬

licher Ausdruck — agere. — y.ai zcgazzeiv %. X. Dieser Satz erinnert lebhaft an das

römische videant consules etc. — zou azocacvEadui hängt ab von acpeigsvoi, evsxa ist seinem

Genetiv vorangestellt, ol zvyovceg (fößoi die ersten besten, d. h. gewöhnliche, alltägliche

Schrecknisse. § 38. y.aza zrjv avzov tcqouIqeoiv ,wenn es auf seinen Vorschlag ankam 1'.

§ 39. ogOri heisst hier selbstverständlich nicht etwa »gerade«; der Schüler denke an oowj-iL

und schlage im Lexikon nach. § 40. zovg zaig rjXr/Jcug ycQeoßvzfQovg minores natu, etcl yrj-

Qiog böig (attisch statt oväijj) aus Homer bekannt. '/ccotqOztQoiu'vovg ,einherwankend, umher¬

schlotternd 1 (ßehdantz). § 42. Von den durch jiev und de einander gegenüber gestellten Infini¬

tiven ist im Deutschen je der erste zu subordinieren. § 43. ozcXa -dijievov. Die bekanntere

Bedeutung ist „halt machen, sich lagern"- Hier heisst es „sich in Reih' und Glied stellen";

auch dabei wurden nämlich die Waffen niedergelegt, zov — zohinysuvra reiht sich an die vorigen

Accusative iyy.uzuXur.ovza — 9-ijievov — 'icaoaoyjjvza ; gegenüber der Wucht dieser Häufung
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konnte der Dativ in dem kurzen eingeschobenen Satze r) örjXojQ — ßorßh 'pele für die Fortsetzung

der Construction unberücksichtigt bleiben. — avfxßeßXrpevov med.,beitragen, helfen'. § 44. kp iov

ovdevog = hx ovdevog xovxcov. § 45. wv eiv.og /.. x. X. ordne so: el/.ög (am) v/.iag xovvojv dvapvrja-

tJtvrag — trjpudoai. — a'Siojaavia: das negierte a§iovv heisst oft ,etwas nicht der Mühe für wert'

oder ,unter seiner Würde halten', auch ,sich nicht bequemen' ähnlich dem a se non impetrare. —

wg — dzcccpoiv ey.eIvcüv — '/eyevrjuävcüv ,in der Erwägung dass —'. xo hxi xovxoj /.ligog: bekannt wird

dem Schüler sein hß iiior toxi xi etwas liegt in meiner Hand, hängt von mir ab. Vgl. cap. 6, § 17.

Cap. 12.

Noch befremdlicher als der Inhalt des vorigen Capitels kann der Preis der bei

Chäronea gefallenen Athener erscheinen, welchem das zwölfte Capitel gewidmet ist. Doch

klärt uns diesmal der Redner selbst über den Zusammenhang dieser Lobrede mit dem Rechts¬

fall auf durch die Worte: ai yao xßiv dyadtov ccvÖqiuv evXoyiat xbv t'Xeyyov oarprj y.ard xcivav-

xia £7tLxrjdev6vviüv xtoiovoiv. An diese Begründung als die sachlich massgebende müssen wir

uns halten; die andere exi de je ai di/aiov /.. x. X. hat für den Process keine Bedeutung, kann

also den Redner nur nebenbei bestimmt haben. Doch lässt sich sein Wohlgefallen am Schön¬

reden daraus erschliessen. An sich betrachtet, ist das Capitel eine schöne Leistung würde¬

voller patriotischer Rhetorik. Trefflich ist vor allem die Auffassung wahren Ruhmes und

echten Heldentums. Nicht der Erfolg, nicht das Beifallsgeschrei der Menge bilden den Mass¬

stab für den inneren Wert einer That, sondern die diavoicc (§ 49), die Gesinnung, aus

welcher die That hervorgeht.

§ 46. (iieldeh' wie unser deutsches ,einen Gegenstand durchgehen', srre/drj xaxetroi:

auffallen kann das /.ai, es wird klar durch den Zusatz ,wie andere Helden'. § 47. /.u/Mg

noteiv = devastandam. — ei/oveug: der Schüler werde in der Übersetzung der Stellung des

Wortes gerecht. § 48. Die Worte ügteeq yaq — di.a/.Etvxai, sind bedenklich. Wie sich Menschen

gegen ihre wirklichen Väter dankbarer benehmen als gegen Adoptivväter (letztere adoptierten

nämlich meist mehr in ihrem als der Söhne Interesse, um ihr Geschlecht nicht untergehen zu

lassen), so liebt man auch das natürliche Vaterland mehr als das erst später erworbene. Was

soll das hier? Ein erst später erworbenes Vaterland kommt ja bei den Helden von Chäronea

gar nicht in Frage. Der Proportion fehlt in diesem Falle ein Glied. Der hier ausgesprochene

Gedanke, nachweislich ein Gemeinplatz der Rhetorenschulen, kehrt auch bei andern Rednern

wieder, so z. B. Lysias NPH, 91. Vielleicht gehen wir nicht fehl, wenn wir ihn hier für inter¬

poliert halten, wie es Blass an jener Stelle gethan hat. Die folgenden Worte xotavxaig de

yvonicag z. x. X. schliessen sich trefflich gleich an ehiozwg an. — /.axadeeGienov did/.eivxcu

,sie verhalten sich mangelhafter', nämlich in ihren Gefühlen: nun wird der richtige Ausdruck

leicht zu finden sein, xolg dotaxoig Dativ der Gleichheit, abhängig von k i'aov. — cc/.ivvovreg

ist dem cc7Xo9-av6vxeg subordiniert. § 49. xcaQctdolgöxaxov ,scheinbar ungereimt'. izxrßga.v%eg

c. acc. nach Analogie des sinnverwandten (poßelodat , ebenso bcrcXayijvai xi.— xüv enriövriov

neutr. — epoßov = terrorem. § 50. xbv ßtov /.lenjXXaigav, auch elliptisch ohne ßiov = sterben.

§ 51. yjxi dl a ob/ ccXöywg eteex iqdEvov, kxi'axuGÜE ,und der Grund, warum sie damit nicht

unvernünftig handelten, ist der: ihr versteht u. s. w.'

Cap. 13.

Der Redner kehrt wieder zu dem Rechtsfalle zurück. Nachdem er in den vorigen

Capiteln die sittliche und patriotische Entrüstung in den Richtern hervorgerufen, kommt er



ihnen jetzt mit nüchterneren, aber nichts desto weniger sehr eindringlichen Gründen, mit

Präcedenzfallen. Es liegt gar nicht mehr in eurer Hand (pv cf ev vliiv tarn'), den Angeldagten

freizusprechen, nachdem der Areopag und die Heliäa ganz gleiche Fälle mit dem Tode be¬

straft haben und das Volk dies Urteil gut geheissen hat. Es liegt in diesen Sätzen eine

beabsichtigte Steigerung. Der Areopag wurde vielleicht von Volksrichtern nicht als Autorität

anerkannt, weil seine aristokratischen Tendenzen nicht beliebt waren, auch wohl, weil mau

jetzt die hier erwähnten Bestrafungen bei ruhiger Betrachtung zu hart befunden hatte. (Rehdantz

vergleicht diesen Widerwillen des athenischen Volkes treffend mit der Stimmung der Römer

gegen Cicero wegen seines Vorgehens gegen die Catilinarier.) Daher der beschwichtigende

Zuruf y.ai firjöeis pot, d-OQvßi\arj macht mir keinen Lärm, wenn ich den Areopag erwähne;

das müsst ihr ja doch zugeben, dass er damals (durch seine Strenge) die Stadt gerettet hat.

Die zweite Autorität ist das Heliastengericht, das den Autolykus verurteilt hat. Der

fein berechnete Gedanke ist: ihr werdet doch hinter euren Amtsgenossen von damals an Ein¬

sicht und Patriotismus nicht zurückbleiben wollen, welche — und damit wird der dritte Trumpf

ausgespielt für noch schwankende Gemüter — mit ihrem Urteil den Beifall des Volkes ge¬
funden haben.

Natürlich haben jene ungenannten Verurteilten sowohl wie Autolykus gegen den

ihnen bekannten Beschluss des Volkes und Befehl der Feldherrn gehandelt. Flu einen ruhigen

Betrachter beweisen diese Präcedenzfalle in Bezug auf den vorliegenden gar nichts; wohl aber

konnten sie vielleicht — und so musste Lykurg rechnen — etwas beweisen für einen Richter

aus dem Volke, in dessen Innerem es nach der Bearbeitung durch die vorigen Capitel rief:

ein Mann, der so gehandelt hat, ist wirklich ein Verräter zu nennen.

§ 52. %a öivxtLci noiovai ,wenn anders ihr gesetzlich handeln wollt', vavvrjv d. i.

ZTjv sv im W. 7t. ßovXrw. — boicüTccTa ciclv. § 53. ah:luv tyeiv s. Lex.

Mit Cap. 14 beginnt die zur Haltbarkeit des Beweises notwendige Widerlegung der

Einwände, welche Leokrates etwa gegen die Anklage erheben könnte. Dieselbe wurde von

den alten Rhetoren jcoo /.ut .d'Lr^ipig genannt; liier reicht sie bis cap. 17.

Solche Einwände stellte der Kläger entweder durch eigenes Nachdenken zusammen,

oder er hatte in Erfahrung gebracht, was der Angeklagte zu seiner Verteidigung anzuführen

sich vorgenommen hatte. (So auch hier, daher rtvv-9-ccvo/J.di.) „Man sprach und stritt ja vor

den Gerichtsverhandlungen auf der Agora und in den Handwerksläden über bedeutende Rechts¬

fälle so viel pro und contra, dass solche Nachrichten leicht den Parteien zufliessen konnten."

(Erohberger z. Lys. XIII, 55.)

Zunächst könnte Leokrates vielleicht sagen, nicht Feigheit und Selbstsucht hätten ihn

hinweggetrieben, sondern dringende Handelsgeschäfte. Denn die tu/r.oooi, als wichtige Factoren

des attischen Staates, waren, wenn auch nicht unter allen Umständen, vom Militärdienst frei.

Ob freilich dem Leokrates in dieser Zeit der Not diese Vergünstigimg zugestanden wäre,

ist allerdings sehr zweifelhaft. Immerhin wiegt der Einwand für den Kläger schwer genug,

um seine gründliche Beseitigung für nötig zu halten: er weist nach, dass Leokrates bis dahin

gar keine Handelsgeschäfte getrieben und dass seine Art sich zu entfernen nicht die Art

eines Kaufmanns sei, sondern nur als Flucht ausgelegt werden könne.

Das Capitel ist klar disponiert und liest sich leicht; von Sophistik ist es nicht frei, so in

§56, zu welchem man das zu cap. 8 Gesagte vergleiche. — Auch die eben erwähnte Einfachheit



— 13 —

und Leichtigkeit der Darstellung, die namentlich in den erzählenden Teilen wohlthuend hervor¬

tritt, ist von den Alten anerkannt, so von Dio Chrysostomüs, einem feinsinnigen griechischen
Rh et or des ersten nachchristlichen Jahrhunderts.

§ 55. Xqipeod-e ,ertappen', tcqütov pev yaq ac primwm. quidcm; es folgen srceira und

TtQog de zovroig. —• epßcävovoi sc. elg rqv vavv. § 56. o xal Ttavrcov x . X. Dieses Rela-

tivum wird dem Schüler auflallen, er erwartet dafür rovro oder, weil die inhaltliche Erklärung

erst folgt, 7.0de. Ganz identisch ist das o mit dem Demonstrativum nicht, sondern es entspricht

unserem ,es', welches ja auch auf einen folgenden Erklärungssatz hinweist. § 57. rcüg yaq

oi' deivov .... wenn wir im Deutschen die Frageform beibehalten, so lassen wir das ,wie'

fallen, rovg pev correspondiert mit rovrov ds /.iovov : wir verfahren hypotaktisch, rov iraoa-

ayeiv — rj r (7i 7t ctQccO/Eiv. — rußca wie § 47 xaxcug tcoieiv. § 58. eil de xal TtEvcqxoac'qg

pece/wv hvyyavsv „ausserdem war er Teilhaber einer Zollpachtung", Mitglied einer Gesellschaft,

welche vom Staate die Zölle gepachtet (oder nach dem griechischen Ausdruck reXcövvg gekauft)

hatte; ähnlich in Rom die publicum.

Oap. 15.

Zweitens könnte sich Leokrates gegen die Bezeichnung seines Vergehens als eines

Verrates wenden, indem er etwa sagte, Verrat — wie ja Lykurg wolle — könne dasselbe doch

wohl nicht sein, denn zum Verrat habe ilun ja das Object gefehlt: es sei ihm nichts anvertraut

gewesen, kein Posten angewiesen worden, folglich habe er auch nichts verraten können.

Dieser Einwand ist sicherlich nicht unbedenklich für den Kläger und sehr geeignet

seine Position zu schwächen. Es muss daher dem Redner daran gelegen sein, den Einwand

um jeden Preis unwirksam zu machen; durch eigentliche, thatsächliche Widerlegung war das

nicht möglich (vgl. das zu cap. 9 Gesagte), daher musste er suchen ihn zu übertönen und zu

übertrumpfen. Er stösst deshalb wieder in die Posaune der sittlich-patriotischen Entrüstung:

was, du willst kein Verräter sein! ja, etwas einzelnes hast du freilich nicht verraten, aber

dafür den Verrat begangen an der ganzen Stadt, an ihren Heiligtümern, an Lebenden und

Toten, so gründlich, dass, wenn es auf dich angekommen wäre, sie jetzt vom Erdboden ver¬

schwunden sein würde, tot wäre für alle Ewigkeit. Und damit niemand Zeit behält über die

Sophistik dieser Worte recht klar zu werden, wird die Phantasie der Richter weiterhin durch

Schreckbilder in Aufregung gehalten, und es wird hübsch an Beispielen ausgeführt, dass eine

zerstörte Stadt wirklich für Jahrhunderte oder sogar für immer tot sein kann.

§ 59. Etz exelvov rov Xoyov, das etc'l kann sowohl zu vjgei wie zu cpeqöpsvog gehören.

(cpsQsad-ccL „sich stürzen auf"). Gerade das Participium cpeqopevog aber wird oft absolute zu

einem Verbmn gefügt, um die Eile zu bezeichnen: wir „hastig, eilig". — Die Worte wg ovx

x. r. e. sind hier etwas lose angefügt; man wird in der Ubersetzimg vor denselben einschieben

müssen ,um zu beweisen', oder man wird sie gleich hinter Xoyov bringen müssen: ,Grund dafür

dass u. s. w.' — e /dorov 7toiqaca, gewählter, auffälliger und daher nachdrücklicher als das

blosse EtqoöovvuL. Derselbe Ausdruck findet sich § 85, und § 26 lasen wir einen ganz ähn¬

lichen, slgayajyipov tcoieiv. Dem Redner müssen natürlich solche wirksamen Wendungen will¬

kommen sein; wir finden exöorov tc . auch bei Demosthenes und Isokrates, freilich auch in der

epischen Erzählung des Herodot.

§ 60. 7tqdtTELv hier imd im Folgenden intrans. — areqqOqvaL wie rvyßtv abhängig

von erzog ionv. — ccvaararov yevaodcti wörtlich ,zum Aufstehen gebracht werden', sollte



eigentlich nur von den Einwohnern einer Stadt gesagt werden, wird aber auch auf die Stadt

selbst übertragen: ,entvölkert, verwüstet werden'. — ntouq eyuv Trjv axv/Lav, direct ?j arvyla

■jctoag eyei ,das Unglück (nicht etwa ,hat ein Ende', sondern) hat sein Ziel erreicht, ist voll¬

ständig'. § 61. Der Schüler suche die Frage zu beantworten: mit welchem Recht sagt Lykurg

roikiov di.i(po'iiQwv, während er doch von drei Ereignissen gesprochen hat, der Tyrannis des

Pisistratus und seiner Söhne, der Tyrannis der Dreissig und dem Verluste der athenischen

Mauern? § 62. xcalau'nEqov ebcelv etwas sonderbarer Ausdruck. Der Infinitiv gleicht dem

lateinischen Supinum: horribile dictu. — tovto utv —tovto de erstens — zweitens, xov aliöva

,die (ganze) Zeit her'. xcevTuy.on/oig x. x. e. wir ,erst 500 J. sp'. 500 Jahre! ist Lykurg ein

guter Historiker? — ex xcov tv/ovtwv ccvd-QWTciov, etwas verächtlich „zusammengelaufene Leute",

die anno? auf wessen Ruf kamen? Das ix beim Passiv statt v7to hier bezeichnend wegen

des avvoixLoSeiaav „zusammengesetzt (um nicht zu sagen «zusammengegründet») aus . . ."

Cap. 16.

Drittens könnte das Bestreben des Angeklagten und seiner Verteidiger darauf gerichtet

sein, die Bedeutung des Vergehens in den Augen der Richter abzuschwächen durch Hinweis

auf die geringe Wirkung desselben, den -winzigen Nachteil, den das Gemeinwesen durch das¬

selbe erfahren. Auf einen Mann mehr oder weniger komme es doch nicht an. (oldiv tcuo

tva avd-QiOTtov ylyvexai.) Dieser Einwand ist für einen schlauen Schachzug zu halten.

Das Volk hat — auch in unserem Zeitalter — in vielen Fällen das Gefühl, dass die Strafe

für ein Vergehen nicht nach dem angerichteten Schaden zu bemessen sei, sondern nach

der demselben innewohnenden Immoralität. Diebstahl ist Diebstahl, Betrug ist Betrug. Die

Gesetzgebimg kann aber, ohne schweren Schaden am Bestände der Gesellschaft, mit diesem

Grundsatze nicht auskommen; sie setzt- daher die Strafen wesentlich unter Berücksichtigung

des angerichteten Schadens fest. Allmählich söhnt sich auch das natürliche Rechtsgefühl

wenigstens der Gebildeten des Volkes mit diesem neuen Grundsatze aus; nur in einzelnen

besonders hervorstechenden Fällen wird der alte Gegensatz zwischen volkstümlicher und juri¬

stischer Rechtsanschauung wieder erwachen. In Athen nun war durch Solons Gesetzgebung

das neue Princip eingeführt — nachdem sich das Volle von der Unerträglichkeit eines nur

nach den sittlichen Motiven bestrafenden Gesetzes, des drakontischen, überzeugt hatte. Leo-

krates konnte also darauf rechnen, dass er mit diesem neuen Gesichtspunkt, der entstandene

Schaden sei ja ein verschwindend Meiner, bei den gebildeteren Richtern Glück haben würde.

In demselben Masse wie mit der grösseren, namentlich juristisch grösseren Bildung der Richter

seine Aussichten bezüglich dieses Punktes steigen, in demselben Masse werden sich die Aus¬

sichten des Klägers vermindern Glück zu haben mit einem Appell an die volkstümliche Rechts¬

auffassung. Er stützt sich bei diesem Appell auf die Autorität älterer Gesetzgeber; da jedoch

jeder Athener dabei nur an Drakon denken konnte, dessen Gesetze gerade wegen ihrer unter¬

schiedslosen Strafbemessung als mit Blut geschrieben verrufen waren — so wird Lykurg

mit dieser seiner Beweisführung wohl nicht viel Eindruck gemacht haben. Das natürlich

musste ihm jeder zugestehen, dass der Anspruch des Leokrates auf gänzliche Straflosigkeit

wegen des geringen Objects lächerlich war. Viel stichhaltiger ist das am Ende des Capitels

gebrachte Argument des Redners, welches er aus der Macht und Fortzeugungskraft des bösen

Beispiels entnimmt. Warnend ruft er den Richtern zu: lasst ein solches Verbrechen nicht

ungesühnt, denn sonst könnte es Nachfolge erwecken; bedenkt, dass die Strafe erziehend



wirken soll für andere. Derselbe Gedanke ist übrigens schon einmal, wenn auch in anderem

Zusammenhang ausgesprochen. Wo?

§ 63. jciio tva avdqiortov eyevsxo, dieses n,agd „dient zur Anführung des Gegen¬

standes, unter dessen Einfluss oder "Vermittlung etwas geschieht", ist also etwa durch ,wegen'

zu geben; eine freiere Ubersetzung ist oben schon angedeutet. — avvr.yogov avtw , dieser

Sprachgebrauch des Griechischen, dass ein Substantiv statt des Genetivs den dem zugehörigen

Verbum zukommenden Casus, den Dativ, haben kann, dürfte dem Schüler schon bekannt sein;

jedoch entgeht dem am Deutschen und Lateinischen gebildeten Anfanger erfahrungsmässig

leicht diese Zusammengehörigkeit; darum sei hier darauf hingewiesen. — noiüv 'praesens de

conaiu. — negl xov fieye-3-ovg seil. xov afiaQxrffiaxog■ — Örycov wird der Bedeutung nach fast

immer durch unser „doch wohl" gedeckt; hier in der Frageform freilich können wir dasselbe

nicht verwenden. § 64. ecp evog ,in einem Punkte, an einer Stelle'; der Gedanke gleicht dem

biblischen: wer das Gesetz an einer Stelle bricht, ist es ganz schuldig. Das Gesetz als

Ganzes ist einem Zaune vergleichbar; wer diesen gegen das Verbot an einer Stelle überspringt,

hat ihn überhaupt übersprungen.

§ 65. elgyov twv vöfuov. Damit ist die vollständige Atimic, Ausschluss von allen

Rechten des Bürgers, namentlich von dem Anrecht auf Schutz der Gesetze ausgesprochen.

Zu vergleichen ist die mittelalterliche Strafe der Acht. § 66. ildußavov ,abnehmen', bei
tt'Lüov b/bJöv ,wenn es sich weiter ausdehnte, bei weiterer Verbreitung'. § 67. fieiCovog xifuo-

gieeg nicht zu a%iov gehörig, sondern Object zu xv/ßlv.
Cap. 17.

Zwischen dem Thema dieses Capitels ovx tan. xovxo Ttgodidovai und dem des fünf-

zelmten ovx tvoyog eou xfj 7cgodooia ist eigentlich kein Unterschied. Zu einem neuen Capitel

bot diese Behauptung des Angeklagten und seiner ovvqyogoi. bloss durch die neue Begründung

Anlass. Während es dort hiess: ein Verräter bin ich nicht, weil mir ja nichts anvertraut war,

das ich hätte verraten können, so heisst es hier: ich soll ein Verräter sein? wohl deshalb,

weil ich die Stadt verlassen habe? Nun dann müssten alle, die sich aus der Stadt entfernten,

ebenfalls Verräter sein, z. B. die Salamiskämpfer. Dieser Gedanke mutet uns so ungeheuerlich

an, dass wir billig zweifeln müssen, ob Leokrates oder einer xcöv fierc avxov ihn vorgebracht haben

könnte, „obschon bei den athenischen Sprechern und Hörern die Lust an Sophismen, die aber

nur auf ganz äusserlichen Ähnlichkeiten gebaut waren, geradezu ins Unglaubliche ging" (Reli-

dantz). Höchstens könnte man die Sache als schlechten Witz auffassen, und dazu ist doch

die Situation nicht angethan. Nicolai will aus den Eingangsworten ayavaxxü erceidav axovffco

„ich werde mich ärgern, wenn ich etwa hören werde" sehen, dass dieser vierte Einwand

nicht wirklich von der Partei des Angeklagten gemacht ist, sondern nur vom Redner fingiert.

Das letztere glaube ich allerdings auch, aber nicht sowohl wegen des eccv als wegen der inneren

Unglaublichkeit eines solchen Einwandes. Wunderbar aber und etwas absurd bleibt es immer,

einen derartigen Einwand auch nur zu fingieren. Der Redner that es wohl, „um die glänzenden

Bilder athenischer Herrlichkeit hervorzurufen, die ihre Schatten auf Leokrates' That werfen

und zugleich den wunden Punkt seiner Rede, den Beweis der n:qodoaia, umnebeln" (Rehdantz),

er that es auch wohl zweitens aus Gefallen an prunkender Rede, „um mit einer schwunghaften

Ausführung über die Thaten und die Macht der Vorfahren den zweiten Hauptteil der Rede,

die confutatio, schli essen zu können". (Nicolai.)



§ 68. Die Worte y.al yaq 01 nqoyovoi disßrjoav sind aus dem Sinne des Leokrates

gesprochen, und zwar mit directer Rede, wie derselbe gesagt haben würde. Einführung dieser

Worte ist das wg an der Spitze des vorhergehenden Satzes. — § 70. ^Er eovr/.oc. Der

Schüler wird besser -wissen, wie der Anführer hiess. Man nehme dem Lykurg geschichtliche

Irrtümer nicht allzu übel. Unsere kritische Forschung weiss oft besser in der Geschichte

des Altertums Bescheid als die Alten selbst. — wg ixareqcov Ttqogrjxe der Genetiv ist abhängig

von einem zum Verständnis zu ergänzenden TteQiyevto&cu. Die drei folgenden Participien

werden in ihrer Bedeutung klar, wenn man vixcövreg vor %ovg uiv stellt.

§ 71. Der Anfang des Paragraphen Avie auch der Schluss sind ironisch gemeint;
raykog in diesem Sinne Avie unser „bald, gleich".

alE ovx av „und nicht vielmehr" besser deutsch „statt zu steinigen".

§ 72. h'Evrjxovra, ist die Zahl richtig? Auch die folgenden geschichtlichen Anfüh¬

rungen erfordern Aufmerksamkeit und Vorsicht. § 73. uyanrf>avTzq zarrpav : man sollte um¬

gekehrt erAvarten OTijoavvsg rjyccitrjaav. — ctXfi oqovg toig ßaqßäqoig irrfeavceg Tovg elg xv\v
zlevO'EQLav zrjg cEXXädog „sie haben als Grenzen gesteckt die zur Freiheit Griechenlands nötigen"

(oder „dienlichen"). — § 74. ol'ead-e civ, das av gehört nicht zum regierenden Verb um, sondern

zum folgenden Infinitiv und kündigt dessen Modalität schon im voraus an.
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